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(Eine päpſtliche Diſpens suUuper matrimonio rato
et Non Consummato.) Der Fall der Auflöſung einer nicht voll
zogenen Ehe durch päpſtliche Diſpens dürfte un der Dibzeſe Linz wohl
noch nie vorgekommen ſein. Vor kurzem wurde nun eine Diſpens
erlangt; eS dürfte die Leſer der Quartalſchrift intereſſieren, die
näheren Umſtände des 0  E zu erſfahren.

Der Sachverhalt iſt kurz folgender: Fräulei R., geboren
zu Linz 1873, wurde 1894 In der Pfarrkirche St 0  10 zu Linz
mit dem im ahre 1870 geborenen getraut. Der Trauung folgte
[Sbald die obligate Hochzeitsreiſe (nach ien), worauf das Ehepaar
ſeinen Wohnſitz In Linz nahm Die Ehe war vom Anfange an ſchon
keine beſonders glückliche. Der heliche Beiſchlaf wurde zwar oft ver⸗
ſucht der Vollzug gelang aber nicht, was der egatte wohl erkannte,
nicht aber die Gattin, als ganz unſchuldige Jungfrau in den
2  an ete und über den ehelichen Verkehr niemals belehrt worden
war Endlich nach ereits achtjährigem eſtande der Ehe wurde die
Gattin durch eine befreundete Frau, welcher gegenüber ſie ihr Ver⸗
langen nach Kinderſegen ausdrückte, aufgeklärt. Der Gemahl dieſer
Frau, en V

Uriſt, welcher von dem Sachverhalte erfuhr vermutete als
bald das Vorhandenſein der Impotenz eitens des und ver⸗
anlaßte die R., ſich von einem Tzte körperlich Unterſuchen 3u
laſſen Der Arzt konſtatierte, daß ſie noch vollkommen jungfräulich
ſei und daß die ＋ des Nichtvollzuges der Ehe nicht an ihr liegen
önne. Daraufhin wurde durch einen Advokaten die age auf Nullität
der Ehe beim Landesgerichte in Linz eingebracht und dieſes
Qam 25 II 1902 auf Grund des Gutachtens zweier beeideter Ge
richtsärzte, welches mit jenem des vorhin erwähnten Arztes vollkommen
übereinſtimmte, das Urteil, die wiſchen und nach römiſch
katholiſchem Ritus geſchloſſene Ehe werde nach 101 als
ungiltig rklärt Abſolute Impotenz des annes vermochte das
Gericht auf run. des Gutachtens der Aerzte nicht beſtimmt 3 kon
ſtatieren, aber das Vorhandenſein relativer Impotenz mu mit voller
Beſtimmtheit angenommen werden. Das Oberlandesgericht in
Wien, an welches der Ehegatte und der Verteidiger des Ehebandes
appellierten, wies die Klage zurück, indem S von der Anſchauung
ausging, die Klägerin habe das Klagerecht nach ver
loren, eil ſie nach erlangter enntnü des Hinderniſſes die Ehe fort
geſetzt habe Der Oberſte Gerichtshof als Reviſionsgericht jedo
beſtätigte das erſtrichterliche Urteil mit Dekret September 902

omit war für den bürgerlichen Bereich die Ehe definitiv als
ungiltig rklärt und wurde auch über Begehren der Statthalterei
vom biſchöflichen Ordinariate die Eintragung in das Trauungsbuch
angeordnet, daß dieſe Ehe 77 für den bürgerlichen Bereich“ Ungiltig ſei

Inzwiſchen war die Klägerin Iim September 1902 mit
dem zivilgerichtlichen Urteile in der biſchöflichen Kurie erſchienen,
auch beim geiſtlichen Ehegerichte die Nullitätsklage einzubringen. ler
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gewann bald die Ueberzeugung, daß man mit einem Nullitäts  2  ·
rozeſſe chwer zum Ziele kommen würde, zumal die Klägerin ſchon
ſagte, ihr Gatte würde kaum vor dem geiſtlichen Gerichte erſcheinen,
da ETL nie eine beſuche, eine geiſtliche Obrigkeit nicht anerkenne
und * darauf abgeſehen habe, ihr eine kirchliche Neuvermählung un⸗
möglich zu machen Tatſächlich ließ b auch auf eine ſpäter ihn
ergangene Vorladung des biſchöflichen Ordinariates durch ſeinen Ad
vokaten antworten, eS ſei für ihn die mit eingegangene Ehe
durch die Entſcheidung des Zivilgerichtes definitiv für ungiltig rklärt
und CETL reflektiere nicht auf eine Ueberprüfung ſeitens der kirchlichen
ehörden. Man ntſchloß ſich alſo, den Weg der Diſpenserwirkung

matrimonio 101 (Onsummato 3u etreten, welchen Weg Her
virginale Zuſtand der Ehegattin, wie ihn die zivilgerichtlichen Urteile
ſchon bewieſen, auch ohne Vernehmung des Gatten möglich erſcheinen
ließ Es wurde demnach die Klägerin, zwei Aerzte und ſieben Zeugen
(téestimonium septimae manus) Unter Eid einvernommen. Die Klägerin
e auch hier ganz bei den vor dem Zivilgerichte gemachten Aus⸗
agen hinſichtlich des ſtattgehabten ehelichen Lebens Die zwei Aerzte
erklärten Unter Eid mit abſoluter Beſtimmtheit, daß A noch voll
kommen jungfräulich ſei Die ſieben Zeugen, die nächſten Angehörigen
und gute Bekannte der Klägerin, wußten zwar über deren eheliches
(ben nichts auszuſagen, da ſie über dieſe Angelegenheit nie mit ihnen
geſprochen atte, belobten ſie aber einf timmig als eine durchaus 741⁷

ligiöſe, ſittenreine und wahrheitsliebende Perſon Bezüglich des Ehe⸗
gatten, welcher ſe nicht zur Vernehmung erſchien, mu auch auf
das testimonium septimae Ialnus verzichtet werden, weil es nicht
gelang, ſeinen näheren Bekanntenkreis zu eruieren.

Da die Klägerin dringendſt ebeten atte, die Angelegenheit
mögli zu beſchleunigen, eil ſie bei ihrer gänzlichen Vermögens⸗—
loſigkeit ihrer gleichfalls nicht bemittelten Utter zur en müſſe
wurde die für Fälle geltende Beſtimmung, daß der Ordinarius
ſich zuerſt vom eiligen Stuhle die Vollmacht zur Durchführung des
Prozeſſes erbitten müſſe, nicht eingehalten und auf die gnädige Nach
lch von dieſer Vorſchrift gerechnet, die denn auch tatſächlich nachher
vom heiligen Stuhle gewährt wurde.

Die IM Prozeſſe mit der Klägerin, den Zeugen und Aerzten
aufgenommenen Protokolle, ſowie das umfangreiche, zivilgerichtliche
Urteil wurden ogleich hier ins Lateiniſche überſetzt und zu Allerheiligen
1902 konnte der Prozeßakt Am einem ausführlichen Begleit⸗
ſchreiben Seiner Tzellenz des hochwürdigſten errn Biſchofs die

Congregatio Concilii nach Rom abgeſendet werden. Als Gründe
für die Diſpensgewährung angeführt worden: Die rmu der
Bittſtellerin, we jetzt ihrer Utter zur Laſt en oder In einen
Dienſt treten müſſe, während durch eine nelle Heirat für ſie wieder
geſorgt werden könne; erners die ere erſuchung für ſie, entweder

heiligen QAuben abzufallen wozu eS Verleitung nicht ehlte) und
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einen Proteſtanten 3u eiraten oder eine ivilehe einzugehen, was
ihr durch das taatsgeſetz möglich gema wäre Es wurde erwähnt,
daß elnn Scandalum aut Idellum admiratio Qunt 3 fürchten ſei,
da eben die Trennung der Ehe durch das Zivilgericht chon voraus

und ekannt geworden ſei und ſomit die gleiche Entſcheidung
ſeitens der kirchlichen Behörde eher erwarte als befürchtet werde

Wiederholt wurde während der Wintermonate auf privatem Wege
Um beſchleunigte Ecledigung gebeten; endlich anfangs Mai kam die
Nachricht, daß die un der Sitzung der Congréegatio Ant Mai
zur Verhandlung kommen werde. 4es eſchah auch Der Kongregation
wurde nach gründlicher Ueberprüfung des Prozeſſes durch einen Kano⸗
niſten und den Defensor matrimonlii. welche beide ausführliche Gut
0  en abgegeben hatten, das Duhium vorgelegt: „An Sit COINSU-
lendum S8mo bO dispensatione PDel matrimonio r1atO 11011
COnsummato 114 Casu.“ Der Beſchluß autete „Praevia sanatione
ACtOrUm wel nämlich, Die oben emerkt, nicht Im vorhinein die Er
laubnis des heiligen U  E zur Durchführung des Prozeſſes ein⸗
geholt worden war) affirmative ad Cautelam.“ Der Präfekt der Kon⸗
gregation egte ſchon Ni Mai dem heiligen Ater den Fall vor,
die Diſpens wurde gewährt und ant Juni An R bereits vor
dem Traualtare, Uunt nit einem Beamten eine neue Ehe einzugehen.
Oeffentliches Aufſehen erregte der Fall nicht; EL wurde, ſoviel be⸗
annt, in keiner Zeitung beſprochen. In Privat⸗Zirkeln, beſonders iN
einem gewiſſen Frauenvereine, wurde allerdings viel arüber geredet
und ermüte Aber die gegebene Aufklärung, daß nach acht
jähriger Ehe und trotz mancherlei anderer Gefahren von beeideten Aerzten
als Jungfrau befunden wurde, birkte ſo imponierend, vielleicht auch
beſchämend auf manche der geſchwätzigen Zungen, daß ſie bald ver
ſtummten. Schwieriger Are die Sachlage jedenfalls geweſen, enn
A reich ware Dann hätten ir gewi auch In der Oeffentlichkeitdie bekannten Phraſen daß um eld alles gehe 7 3u hören bekommen.

Linz cher nd Domherr.
VI (Sind die Pfarr⸗Kirchenkalender nützlich?)

ne N  7 für die Hebung de  U kirchlichen Lebens in den größeren
Stadtpfarreien höchſt wichtige Einrichtung In die Kirchenkalender.
In einzelnen tädten des Rheinlandes, beſonders der Erzdiözeſe
öln, ſind dieſelben ereits eingeführt worden, und eS te 3u hoffen
daß dieſes Beiſpiel an vielen Orten Nachahmung finden wird. Es
ſei geſtattet, die hochwürdigen Mitbrüder auf dieſe zeitgemäße Ein
richtung aufmerkſam 3u machen.

Vor ieg ein ſolcher „Kirchenkalender für die Pfarr
gemeinde heiligen Stephanus un Krefeld für das
ahr 1903“ (Preis Pf.) Der alender iſt 16½% 0 groß
und enthält auf Seiten außer dem Kalendarium eine Reihe
wichtiger Mitteilungen und Belehrungen für die Angehörigen ber


